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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

 
 

1. Geltungsbereich 
Für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten die 
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des Vertragspartners 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
 
2. Angebote und Angebotsunterlagen 
Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und/oder sonstige 
Abweichungen von den vorliegenden Geschäftsbedingungen, 
sowie von Angeboten sind nur gültig, wenn diese mit 
Einverständnis des Auftragnehmers erfolgen und schriftlich 
festgehalten werden. 
Kostenvoranschläge und Angebote sind für die Dauer von 21 
Kalendertagen verbindlich. Die zu dem Angebot gehörigen 
Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichte und 
Maßangaben, sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen 
behält sich der Auftragnehmer Eigentums- und Urheberrecht 
vor. 
 
3. Auftragserteilung 
Aufträge gelten erst dann als zustande gekommen, wenn der 
Auftragnehmer die Bestellung schriftlich bestätigt hat. Der 
Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht für Fehler, die sich aus 
den vom Besteller eingereichten Unterlagen (z. B. Zeichnungen) 
oder durch ungenaue bzw. mündliche Angaben ergeben. 
 
4. Preise 
Die Preise gelten jeweils ab Werk, und zwar grundsätzlich ohne 
Fracht- bzw. Versandkosten und Verpackung. 
Die Preise in den Angeboten verstehen sich zuzüglich der 
Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. 
Treten nach Ablauf von vier Monaten nach Vertragsschluss 
Preiserhöhungen bei Waren oder Leistungen ein, verpflichten 
sich die Vertragsparteien über die eingetretenen Erhöhungen bei 
Material- oder Lohnkosten erneut zu verhandeln. 
Auf im Angebot nicht ausdrücklich veranschlagte Leistungen, 
die zur Durchführung des Auftrages notwendig sind, hat der 
Auftragnehmer den Besteller hinzuweisen. Diese, oder auf 
Verlangen des Bestellers ausgeführte Leistungen, werden 
zusätzlich in Rechnung gestellt. 
 
5. Lieferzeiten 
Liefertermine oder –fristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. 
Verbindlichkeit ist nur dann gegeben, wenn eine diesbezügliche 
ausdrückliche Erklärung des Auftragnehmers erfolgt ist. 
Der Auftragnehmer hat Verzögerungen und/oder die 
Unmöglichkeit seiner Lieferungen und Leistungen nur dann zu 
vertreten, wenn er, seine gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen das Leistungshindernis vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt haben. Dieser Grundsatz gilt 
insbesondere auch dann, wenn die Hindernisse bei Lieferanten 
des Auftragnehmers oder deren Unterlieferanten eintreten. 
 
6. Zahlung 
Es gelten folgende Zahlungsbedingungen: 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Zahlungen 
unverzüglich nach Rechnungsstellung ohne jeden Abzug zu 
leisten. 
Bei Aufträgen über 50 T EUR hinaus erfolgt 
vereinbarungsgemäß eine Anzahlung in Höhe von 30 % der 
Auftragssumme bei Auftragserteilung – bargeldlos durch 
Überweisung. 
Nach Fälligkeit und Nichtleistung erfolgt Mahnung durch den 
Auftragnehmer. 
 
 

 
 
7. Versand und Gefahrübergang 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an 
den Spediteur übergeben worden ist oder zwecks Versendung 
das Werk des Auftragnehmers verlassen hat. Wird der Versand 
auf Veranlassung des Auftraggebers verzögert oder nicht 
ausgeführt, geht die Gefahr mit der Meldung der 
Versandbereitschaft auf ihn über. 
 
8. Mängelansprüche 
Die Geltendmachung offensichtlicher Mängel ist nur innerhalb 
einer Frist von acht Kalendertagen nach erfolgter Abnahme 
zulässig. Nach Ablauf dieser Frist ist die Gewährleistung für 
derartige Mängel ausgeschlossen. 
Andere Mängelrügen unterliegen den gesetzlichen Fristen. 
Dem Auftragnehmer muss Gelegenheit zur Prüfung an Ort und 
Stelle gegeben werden. 
Bei berechtigten Mängelrügen erfolgt kostenlose 
Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist. 
Bei Fehlschlagen der Mängelbeseitigung kann Minderung 
(Herabsetzung des Kaufpreises) oder Rücktritt vom Vertrag 
verlangt werden. 
Bei Instandsetzungsarbeiten übernimmt der Auftragnehmer eine 
Gewährleistung nur für die von ihm ausgeführten Lieferungen 
und Leistungen. 
 
9. Haftung 
Die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – ist ausgeschlossen, es sei denn, 
 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; 

b) für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Verwenders beruhen. 

 
In den Fällen, in denen die Haftung nicht ausgeschlossen ist, ist 
die Haftung der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des 
typischen vorhersehbaren Schadens. 
 
10. Eigentumsvorbehalt 
Die Lieferungen oder Leistungen bleiben bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Vertrag Eigentum des Auftragnehmers. 
Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und 
fruchtlosem Ablauf einer deswegen erfolgten Mahnung ist der 
Auftragnehmer zur Rücknahme berechtigt und der Besteller zur 
Herausgabe verpflichtet. Die sich hieraus ergebenden Kosten 
trägt – wie auch die für die Versicherung der gelieferten 
Gegenstände oder Leistungen – der Besteller. 
Beeinträchtigt der Besteller die vorgenannten Rechte des 
Auftragnehmers, so ist er diesem gegenüber zum Schadensersatz 
verpflichtet. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder 
verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen 
sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte 
Hand hat er den Auftragnehmer unverzüglich davon zu 
benachrichtigen. 
Werden Liefergegenstände mit einem anderen Gegenstand fest 
verbunden, so überträgt der Besteller falls hierdurch 
Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen 
oder sein Miteigentumsrecht an dem neuen Gegenstand auf den 
Auftragnehmer, der Höhe nach jedoch beschränkt auf den Wert 
der Vorbehaltsware. 
 
11. Gerichtsstand 
Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung 
nach § 38 ZPO vor, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz 
der gewerblichen Niederlassung des Auftragnehmers, soweit 
nicht gesetzlich zwingend etwas anderes vorgeschrieben ist. 


